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Bei der Erbringung von Dienstleistungen im Wege des Fernabsatzes erlischt das 

Widerrufsrecht nach den neuen gesetzlichen Regelungen ab dem 13.06.2014 dann vorzeitig 

(also vor Ablauf der Widerrufsfrist), 

 wenn der Unternehmer die Dienstleistung vor Ablauf der Widerrufsfrist bereits 

vollständig erbracht hat 

 und der Verbraucher vorher seine Zustimmung zum Beginn der Ausführung der 

Dienstleistung vor Ablauf der Widerrufsfrist erteilt hat 

 und gleichzeitig mit dieser Zustimmung seine Kenntnis von dem Umstand bestätigt 

hat, dass er sein Widerrufsrecht vorzeitig verliert, wenn der Unternehmer den Vertrag 

vollständig erfüllt hat. 

Für den Fall, dass der Verbraucher den Dienstleistungsvertrag vor der vollständigen 

Erbringung der Dienstleistung durch den Unternehmer widerruft (also noch vor dem oben 

geschilderten Erlöschen des Widerrufsrechts), schuldet der Verbraucher dem Unternehmer 

Wertersatz für die bis zum Zeitpunkt des Widerrufs erbrachten Teilleistungen. 

Diese Pflicht zum Wertersatz besteht jedoch nur dann, wenn der Verbraucher vom 

Unternehmer ausdrücklich verlangt hat, dass dieser mit der Erbringung der Dienstleistung 

vor Ablauf der Widerrufsfrist beginnt und der Verbraucher auch zutreffend über das 

Widerrufsrecht und den möglichen Wertersatzanspruch belehrt worden ist. 

Der Unternehmer muss sich vom Verbraucher daher ab dem 13.06.2014 die ausdrückliche 

Zustimmung holen, dass vor Ablauf der Widerrufsfrist mit der Ausführung der Dienstleistung, 

über welche der Vertrag geschlossen werden soll, begonnen werden kann und sich zugleich 

bestätigen lassen, dass der Verbraucher davon weiß, dass er bei vollständiger Erbringung 

der Dienstleistung vor Ablauf der Widerrufsfrist sein Widerrufsrecht verliert. 

Hierzu sollte auf der jeweiligen Bestellseite der nachfolgende Textbaustein vorgehalten 

werden, welcher vom Verbraucher durch eine nicht vorausgewählte Checkbox bestätigt 

werden muss, um die Bestellung aufgeben zu können. Dieser Textbaustein muss separat 

dargestellt werden (darf also nicht etwa in AGB oder Widerrufsbelehrung integriert sein) und 

sollte durch gesonderte Checkbox vom Verbraucher bestätigt werden (also nicht gleichzeitig 

durch Betätigen einer Checkbox etwa zur Kenntnisnahme von AGB und/ oder 

Widerrufsbelehrung). 

„Ich verlange und bin ausdrücklich damit einverstanden, dass Sie bereits vor dem Ende der 

Widerrufsfrist mit der Ausführung der Dienstleistung, die Gegenstand des zu schließenden 

Vertrags ist, beginnen. Ferner ist mir bekannt, dass ich bereits mit vollständiger 

Vertragserfüllung durch Sie das mir gesetzlich zustehende Widerrufsrecht verliere.“ 

[Checkbox einfügen, die nicht vorausgewählt ist] 

Es muss sichergestellt sein, dass der Verbraucher seine Bestellung nur abschicken kann, 

wenn er die Checkbox angekreuzt hat. Der Unternehmer darf mit der Ausführung der 

Dienstleistung erst beginnen, nachdem er diese Zustimmung des Verbrauchers eingeholt 

hat. 


